
2. Die allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrau
ensschutzes verwehren es einem Mitgliedstaat grundsätzlich nicht, 
für ein Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren fragliche das für 
dieses geltende Steuerbefreiungsregime vor dem in der nationalen 
Regelung ursprünglich vorgesehenen Enddatum aufzuheben. Jeden
falls setzt eine solche Aufhebung nicht das Vorliegen außerge
wöhnlicher Umstände voraus. Es ist jedoch Sache des vorlegenden 
Gerichts, unter Berücksichtigung aller für den Rechtsstreit relevan
ten Umstände im Rahmen einer auf den konkreten Fall bezogenen 
Gesamtwürdigung zu prüfen, ob diese Grundsätze in der Rechts
sache des Ausgangsverfahrens beachtet wurden. 

( 1 ) ABl. C 183 vom 19.7.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 10. 
September 2009 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Thüringer Oberlandesgerichts — Deutschland) — Wasser- 
und Abwasserzweckverband Gotha und 
Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurowasser 

Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH 

(Rechtssache C-206/08) ( 1 ) 

(Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
der Postdienste — Gemeinwirtschaftliche Leistungen der 
Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung — Dienst
leistungskonzession — Begriff — Übertragung des mit der 
Nutzung der betreffenden Dienstleistung verbundenen Risikos 

auf den Auftragnehmer) 

(2009/C 267/34) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Thüringer Oberlandesgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Land
kreisgemeinden (WAZV Gotha) 

Beklagte: Eurowasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft 
mbH 

Beteiligte: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz 
Betriebsführungs GmbH (WAL) 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Thüringer Oberlandesgerichts 
— Auslegung von Art. 1 Abs. 2 Buchst. a und d sowie von 
Art. 1 Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie 2004/17/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 

Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
der Postdienste (ABl. L 134, S. 1) — Ausschreibung für die 
Erbringung einer öffentlichen Dienstleistung auf dem Gebiet 
der Trinkwassergewinnung, -beförderung und -versorgung sowie 
auf dem Gebiet der der Abwasserbeseitigung und -behandlung 
in Form einer öffentlichen Dienstleistungskonzession — Krite
rien für die Unterscheidung zwischen öffentlichem Dienstleis
tungsauftrag und öffentlicher Dienstleistungskonzession 

Tenor 

Bei einem Vertrag über Dienstleistungen genügt der Umstand, dass 
eine unmittelbare Entgeltzahlung des öffentlichen Auftraggebers an den 
Auftragnehmer nicht erfolgt, sondern der Auftragnehmer das Recht 
erhält, Entgelte von Dritten zu erheben, um den betreffenden Vertrag 
als „Dienstleistungskonzession“ im Sinne des Art. 1 Abs. 3 Buchst. b 
der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung 
durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs
versorgung sowie der Postdienste einzuordnen, wenn das vom öffent
lichen Auftraggeber eingegangene Betriebsrisiko aufgrund der öffentlich 
rechtlichen Ausgestaltung der Dienstleistung von vornherein zwar er
heblich eingeschränkt ist, der Auftragnehmer aber dieses eingeschränkte 
Risiko in vollem Umfang oder zumindest zu einem erheblichen Teil 
übernimmt. 

( 1 ) ABl. C 247 vom 27.9.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 10. 
September 2009 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Juzgado de lo Social de Madrid — Spanien) — Francisco 

Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A. 

(Rechtssache C-277/08) ( 1 ) 

(Richtlinie 2003/88/EG — Arbeitszeitgestaltung — Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub — Krankheitsurlaub — Jahres
urlaub, der mit einem Krankheitsurlaub zusammenfällt — 
Recht auf Inanspruchnahme des Jahresurlaubs zu einer ande

ren Zeit) 

(2009/C 267/35) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Juzgado de lo Social de Madrid 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Francisco Vicente Pereda 

Beklagte: Madrid Movilidad S.A.
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Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Juzgado de lo Social de Madrid 
— Auslegung von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 
über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 299, 
S. 9) — Arbeitnehmer, der während des vom Unternehmen 
festgelegten Jahresurlaubs infolge eines vor dem Jahresurlaub 
erlittenen Arbeitsunfalls arbeitsunfähig ist — Recht des Arbeit
nehmers, seinen Jahresurlaub in einem anderen Zeitraum zu 
nehmen 

Tenor 

Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung ist dahin gehend auszulegen, dass 
er nationalen Rechtsvorschriften oder Tarifverträgen entgegensteht, die 
vorsehen, dass ein Arbeitnehmer, der sich während des im Urlaubsplan 
seines Unternehmens vorgesehenen Jahresurlaubs im Krankheitsurlaub 
befindet, nach Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit nicht berechtigt 
ist, seinen Jahresurlaub in einem anderen als dem ursprünglich fest
gelegten Zeitraum in Anspruch zu nehmen, der auch außerhalb des 
Bezugszeitraums liegen kann. 

( 1 ) ABl. C 223 vom 30.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 10. 
September 2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-286/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Umwelt 
— Richtlinien 2006/12/EG und 91/689/EWG — Gefährliche 

Abfälle — Verpflichtung zur Erstellung und zum Erlass eines 
Plans für die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle — Ver
pflichtung zur Errichtung eines integrierten und angemesse
nen Netzes von Anlagen zur Beseitigung gefährlicher Abfälle 
— Richtlinie 1999/31/EG — Abfalldeponien — Beseitigung 

gefährlicher Abfälle) 

(2009/C 267/36) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: M. Patakia und J.-B. Laignelot) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: E. Skan
dalou) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verletzung von Art. 1 
Abs. 2 und Art. 6 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 
12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle (ABl. L 377, S. 20) 
und von Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 7 Abs. 1 sowie Art. 4 und 8 
der Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2006 über Abfälle (ABl. L 114, S. 9) [früher 
Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 in der 
durch die Richtlinie 91/156/EWG des Rates vom 18. März 
1991 geänderten Fassung] — Verletzung von Art. 3 Abs. 1, 
Art. 6 bis 9, Art. 13 und Art. 14 der Richtlinie 1999/31/EG 
des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182, 
S. 1) — Keine Erstellung eines den Anforderungen des Gemein
schaftsrechts entsprechenden Plans für die Bewirtschaftung ge
fährlicher Abfälle und keine Errichtung eines integrierten und 
angemessenen Netzes von Anlagen zur Beseitigung gefährlicher 
Abfälle — Verstoß gegen die Verpflichtungen betreffend die 
Abfallbewirtschaftung und die Abfalldeponien 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus Art. 1 Abs. 2 und Art. 6 der Richtlinie 91/689/EWG des 
Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle in Ver
bindung mit Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie Art. 7 Abs. 1 der 
Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2006 über Abfälle, aus Art. 1 Abs. 2 der 
Richtlinie 91/689 in Verbindung mit den Art. 4 und 8 der 
Richtlinie 2006/12 und aus Art. 3 Abs. 1, Art. 6 bis 9, Art. 
13 und Art. 14 der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. 
April 1999 über Abfalldeponien verstoßen, 

— dass sie nicht innerhalb einer angemessenen Frist einen den 
Anforderungen des Gemeinschaftsrechts entsprechenden Plan 
für die Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle erstellt und erlas
sen und kein integriertes und angemessenes Netz von Anlagen 
zur Beseitigung gefährlicher Abfälle errichtet hat, das durch 
den Einsatz der zur Gewährleistung eines hohen Gesundheits- 
und Umweltschutzniveaus geeignetsten Methoden gekennzeich
net ist; 

— dass sie nicht alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um 
hinsichtlich der Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle die Ein
haltung der Art. 4 und 8 der Richtlinie 2006/12 sowie von 
Art. 3 Abs. 1, Art. 6 bis 9, Art. 13 und Art. 14 der 
Richtlinie 1999/31 zu gewährleisten. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 223 vom 20.8.2008.

DE 7.11.2009 Amtsblatt der Europäischen Union C 267/21


